
Bekanntgabe gemäß § 5 Abs. 2 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) 

 

Die Kreisverwaltung Südwestpfalz, Referat Abfallwirtschaft und Immissionsschutz, Unterer Sommer-

waldweg 40-42, 66953 Pirmasens, gibt als zuständige Behörde bekannt, dass im Rahmen des Verfah-

rens zur immissionsschutzrechtlichen Genehmigung eines Testzentrums für Kraftfahrzeuge der 

TRIWO Kfz-Testcenter GmbH, Trier, auf dem Flugplatz Zweibrücken, keine Umweltverträglichkeits-

prüfung durchgeführt wird. 

Die TRIWO Kfz-Testcenter GmbH, Römerstr. 100, 54293 Trier, hat die Genehmigung eines Testzent-

rums für Kraftfahrzeuge auf dem Flugplatzgelände Zweibrücken als ständige Anlage nach dem Bun-

des-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) beantragt.  

Die allgemeine Vorprüfung gemäß § 7 Abs. 1 UVPG hat ergeben, dass das Vorhaben nach Einschät-

zung der Kreisverwaltung Südwestpfalz aufgrund überschlägiger Prüfung unter Berücksichtigung der 

in der Anlage 3 zum UVPG aufgeführten Kriterien keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkun-

gen haben kann, die nach § 25 Abs. 2 bei der Zulassungsentscheidung zu berücksichtigen wären.  

Wesentliche Gründe der Entscheidung sind: 

 Der Betrieb des Testcenters wird auf bereits bestehenden und ausgebauten luftverkehrs-

rechtlich genehmigten Flugflächen des Flugplatzes sowie auf befestigten Verbindungswegen 

stattfinden. Außerdem werden bereits bestehende Gebäude genutzt. Es sind keine Abrissar-

beiten vorgesehen. Zusätzliche Bodenversiegelungen sind ebenfalls nicht geplant. 

 Die vorhandene Entwässerung bleibt unverändert.  

 Es fallen nur geringfügige Mengen an Abfällen an, deren Entsorgung gesichert ist. Es findet 

keine eigentliche vorhabenbezogene Abfallerzeugung im Rahmen einer Produktion statt. 

 Vorhandene geschützte Flächen werden durch das Vorhaben nicht beansprucht. Eingriffe in 

diese Flächen finden nicht statt. 

 Artenschutzrechtliche Tatbestände sind aufgrund des Vorhabens nicht zu erwarten. 

 

Diese Feststellung ist nicht selbständig anfechtbar. 

Diese Bekanntmachung ist auch ins Internet eingestellt unter der Adresse: 

https://www.uvp-verbund.de/rp 

 

 

Pirmasens, den 17.04.2019 

Kreisverwaltung Südwestpfalz 

i.V. 

 

 

(Leiner) 
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